§ 1408  Österreichisches Distanzreiterabzeichen

1.
Voraussetzung für die Erlangung des Distanzreiterabzeichens ist die Vollendung des 10. Lebensjahres, wobei als Stichtag der 31. Dezember des Prüfungsjahres zählt, sowie der Besitz des Reiterpasses.

2.
Die Sonderprüfung kann im Rahmen eines Lehrganges oder im Rahmen eines Distanzrittes durch einen Richter mit der Qualifikation DIST abgenommen werden, wobei die Teilnehmer der Prüfung nicht für das Ergebnis des Bewerbes gewertet werden.

3.
Die Sonderprüfung besteht aus folgenden Teilprüfungen

· Dressur: Vorstellung des Pferdes entsprechend der  „Aufgabe für Distanzreitabzeichen“ am Außenplatz.

· Distanzritt: positives Absolvieren eines Prüfungs-Distanzrittes von 60 km innerhalb einer vom Richter festgelegten Mindest- und Maximalzeit mit mindestens zwei Vet-Gates gem § 609 Abs 4 Z 2.

· Theorie: Der theoretische Teil umfasst Grundkenntnisse der Pferdekunde und der Pferdehaltung unter besonderer Berücksichtigung der Versorgung der Pferde unterwegs, Grundkenntnisse der Reitlehre inklusive Ausrüstung des Pferdes und Anzug des Reiters, das Beurteilen und Einhalten geforderter Tempi und Höchstzeiten, Orientierung im Gelände, grundlegende Wetterkenntnisse und Einfluss des Wetters auf die Leistungsfähigkeit der Pferde, Verhalten bei Gewitter, richtiges Verhalten im Straßenverkehr sowie in Feld und Wald unter Bedachtnahme der gesetzlichen Bestimmungen, Transport von Pferden, Training von Pferd und Reiter für lange Ritte, leistungsorientierte Fütterung und Haltung, Hufbeschlag, Tierschutz und Verhalten bei Unfällen.


Sie gilt als bestanden, wenn:

· In der Teilprüfung Dressur die Beurteilung „bestanden“ (entspricht der Wertnote 5.5) erreicht und der Distanzritt positiv beendet wird, sowie in der Theorieprüfung die Beurteilung „bestanden“ (entspricht der richtigen Beantwortung von mindestens 70 % der gestellten Fragen) erreicht wird.

Die Teilprüfungen Dressur und Distanzritt sind auf dem selben Pferd zu absolvieren. Bei Nichtbestehen einer Teilprüfung kann frühestens nach vier Wochen zu einer Wiederholungsprüfung angetreten werden.

